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In Anbetracht der Vollassoziierung der Schweiz an Horizon 2020 seit 1. Januar 

2017 müssen sich in der Schweiz tätige Forschende für alle Ausschreibungen 

von Horizon 2020 und Euratom als Teilnehmende aus einem assoziierten Land 

bewerben.  

Um Beiträge zu erhalten, müssen sie eine entsprechende Finanzierung durch die 

Europäische Kommission beantragen.  

Bei im Antragsverlauf auftretenden Fragen oder Schwierigkeiten wird Forschen-

den empfohlen, Euresearch oder das SBFI zu kontaktieren. 

 

Situation der Schweiz 

Die Schweiz ist seit dem 1. Januar 2017 am Horizon 2020-Paket vollassoziiert. Die 

Europäische Kommission (EC) hat das Informationsblatt entsprechend aktualisiert. 

 

Projekteingaben von Teilnehmenden aus der Schweiz 

In Übereinstimmung mit der Mitteilung der EC bezüglich Schweizer Projektpartner-

schaften in Horizon 2020 müssen Forschende in der Schweiz ihre Projektvorschläge 

für alle Ausschreibungen als Teilnehmende aus assoziierten Ländern über das «Par-

ticipant Portal» (Teilnahmeportal) für Horizon 2020 einreichen.  

Wichtig ist, dass die Teilnehmenden aus der Schweiz im Projekteingabeformular der 

EC ihr volles, anrechenbares Forschungsbudget angeben («Budget for the proposal» 

und Spalte «EC requested funding»), um ihre Fördermittel aus dem EC-Budget zu er-

halten. Dies gilt auch für Ausschreibungen für „Public Private Partnerships“ (PPPs) 

gemäss Art. 187 AEUV sowie EDCTP und EMPIR (P2Ps) gemäss Art. 185 AEUV.  

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
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Finanzierung von Teilnehmenden aus der Schweiz 

Die untenstehende Tabelle zeigt die Förderquellen sowie die daran gebundenen Be-

dingungen auf. 

 

Unterzeichnungsda-

tum des Grant Agree-

ments  

Eingabemodus 
Einreichungsfrist des 

Projektes 
Förderquelle 

Bis zum 31.12.2016 
Assoziiertenstatus Nicht relevant EU 

Drittstaatstatus Nicht relevant SBFI 

Ab dem 01.01.2017 

Assoziiertenstatus Nicht relevant EU 

Drittlandstatus Bis zum 30.09.2016 1) SBFI 

Drittlandstatus Ab dem 01.10.2016 1) SBFI kontaktieren 

Drittlandstatus Ab dem 01.01.2017 Keine Finanzierung2)  

 

1) Das Datum bezieht sich auf die entsprechenden Vorgaben, die im SBFI Factsheet vom August 2016 

genannt wurden.  

2) Zweistufige Projekteingaben: Schweizer Projektpartner, welche das Budget in der 1. Stufe der Pro-

jektabgabe als Drittstaat eingegeben haben, und das Projekt nach dem 31.12.2016 für die 2. Stufe 

einreichen müssen, sind gebeten, das SBFI zu kontaktieren. 

 

Bereits laufende Projekte, die im Rahmen von Horizon 2020 Fördermittel erhalten, 

werden durch die Änderung vom Assoziierungsstatus der Schweiz nicht beeinflusst. 

Ihre Förderung ist während der gesamten Projektdauer durch dieselbe Förderquelle 

garantiert. 

 

 

 

Kontakt 

Für Fragen zum Einreichen von Forschungsgesuchen: 

Euresearch, Tel. +41 31 380 60 00 (9-12 Uhr sowie 14-17 Uhr), info@euresearch.ch 

 

Für Fragen zu den Massnahmen des Bundes: 

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, 

Ressort EU-Rahmenprogramme, Tel. +41 58 463 50 50, europrogram@sbfi.admin.ch 

 

Medienanfragen: 

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, Ressort Kommunikation,  

Tel. +41 58 462 45 60, medien@sbfi.admin.ch 
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